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Verfahren zur Raumverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben „Weiterfüh-

rung des Steintagebaus Harzer Grauwacke Rieder“ 

Hier: Übergabe der Gutachterlichen Stellungnahme vom 14. Februar 2025 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Anlage übergebe ich Ihnen die Gutachterliche Stellungnahme vom 14. Feb-

ruar 2025 inklusive der 4 Anlagen für das Vorhaben „Weiterführung des Steinta-

gebaus Harzer Grauwacke Rieder“ zu Ihrer Kenntnis. 

 

Im Ergebnis des Verfahrens wird festgestellt, dass das Vorhaben unter Berück-

sichtigung der in der Gutachterlichen Stellungnahme aufgeführten Maßgaben mit 

den Erfordernissen der Raumordnung einschließlich der Umweltbelange verein-

bar ist. 

 

Das Verfahren zur Raumverträglichkeitsprüfung gemäß § 15 Raumordnungsge-

setz (ROG) ist ein dem Zulassungsverfahren vorgelagertes behördeninternes 

Verfahren zur Abwägung der raum- und umweltbezogenen Belange des Vorha-

bens unter überörtlichen Gesichtspunkten einschließlich einer Koordinierungs-

aufgabe.  

 

Gegenüber dem Träger der Planung sowie gegenüber Einzelnen hat das Ergeb-

nis des Verfahrens zur Raumverträglichkeitsprüfung keine unmittelbare Rechts-

wirkung. Es ersetzt nicht die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen Ge-

nehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen Entscheidungen. 

 

 

Halle, 03. März 2025 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht: 

 

Mein Zeichen/ 

Meine Nachricht: 

24-20223-3/3 
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Gemäß § 15 Abs. 6 ROG kann das Ergebnis des Verfahrens zur Raumverträglichkeitsprüfung nur 

im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens gegen die nachfolgende Zulassungsentscheidung über-

prüft werden. 

 

Die Verfahrensbeteiligten werden hiermit über den Abschluss des Verfahrens informiert.  

 

Der Abschluss des Verfahrens wird zudem durch die von der Planung berührten Städte Falken-

stein/ Harz, Harzgerode, Welterbestadt Quedlinburg, Seeland, Thale sowie die Verbandsgemeinde 

Vorharz öffentlich bekannt gemacht. Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, sich über das 

Ergebnis des Verfahrens zu unterrichten.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

 

Christine Flach 

 

Anlage  

Gutachterliche Stellungnahme mit 4 Anlagen gemäß Anlagenverzeichnis 


